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Tertianum Zedernpark 
Preise und Leistungen 

 

 

 

 

Pauschale Hotellerie pro Tag in CHF 

 

Typ  Preis 

Tagesaufenthalt 07.30 – 19.00 Uhr 68.00 

Nachtaufenthalt 19.00 – 07.30 Uhr 68.00 

 

Pflegeleistungen und Betreuung gemäss Pflegestufe nach BESA pro Tag in CHF 

 

 

(1) Mittel- und Gegenständeliste MiGeL /  (2) Anteil KK = Anteil Krankenkasse  

Tarife 2020 für Tages- und Nachtaufenthalte 

 

Anteil KK

     (2)

Pflege-

stufe

Pflege-

taxe

MiGeL
(1)

Betreu-

ung

Pflege-

taxe

Pflege-

taxe

MiGeL Pflege-

taxe

MiGeL Betreu-

ung

1 17.50 0.50 30.00 9.60 0.00 0.50 7.90 0.50 30.00

2 33.60 0.50 30.00 19.20 2.90 0.50 11.50 0.00 30.00

3 46.60 1.50 30.00 28.80 6.30 1.50 11.50 0.00 30.00

4 71.70 1.50 30.00 38.40 21.80 1.50 11.50 0.00 30.00

5 104.30 2.00 30.00 48.00 44.80 2.00 11.50 0.00 30.00

6 125.40 2.00 30.00 57.60 56.30 2.00 11.50 0.00 30.00

7 150.60 2.50 30.00 67.20 71.90 2.50 11.50 0.00 30.00

8 166.10 3.00 30.00 76.80 77.80 3.00 11.50 0.00 30.00

9 196.50 3.00 30.00 86.40 98.60 3.00 11.50 0.00 30.00

10 205.20 3.00 30.00 96.00 97.70 3.00 11.50 0.00 30.00

11 232.80 3.00 30.00 105.60 115.70 3.00 11.50 0.00 30.00

12 316.90 3.00 30.00 115.20 190.20 3.00 11.50 0.00 30.00

Anteil Kanton / 

Gemeinde

Kosten im Total Anteil Pflegegast
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Zuschlag bei Aufenthalt in geschütztem Wohnbereich (Demenzabteilung) pro Tag 15.00 

 

Tarife  

 

Die Tarife der Pflegenormkosten und die Beiträge des Kantons oder der Gemeinde und somit auch der 

Anteil der Selbstkosten gelten nur für Personen aus dem Kanton Thurgau. Für Gäste aus anderen Kan-

tonen sind allenfalls die vom Wohnkanton entsprechenden Tarife gültig. Je nach Kanton/Gemeinde 

können die Beiträge der öffentlichen Hand an die Pflegeleistungen variieren und dadurch zu unter-

schiedlichen Rechnungsstellungen führen. 

 

Finanzielle Unterstützung durch die Wohngemeinde  

 

Die zuständige Wohngemeinde beteiligt sich an den Kosten für die Tages- oder Nachtaufenthalte in 

Wohn- und Pflegezentren mit CHF 40.00. Voraussetzung für die Unterstützung ist die ärztlich beschei-

nigte Notwendigkeit des Aufenthalts aufgrund einer Erkrankung (ärztliche Verordnung). Der Gast 

und/oder die Angehörigen müssen sich für diese Unterstützung direkt an die zuständige Gemeinde 

wenden. Es wird dringend empfohlen, die Frage der Unterstützung vor dem Aufenthalt abschliessend 

zu klären. 

 

Preisänderungen  

 

Diese Tarife sind gültig ab dem 1. Januar 2020. Tertianum behält sich Preisänderungen vor. Preise in 

CHF pro Tag inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Im Weiteren verweisen wir auf die Allge-

meinen Bedingungen Pflegewohnbereich. Je nach Kanton/Gemeinde können die Beiträge der öffentli-

chen Hand an die Pflegeleistungen variieren und dadurch zu unterschiedlichen Rechnungsstellungen 

führen. 

 

Beschwerdeweg  

 

Beschwerden sind an die Geschäftsführung zu richten. Danach wenden Sie sich an die Geschäftsleitung 

der Tertianum Gruppe (Tertianum Management AG, Seminarstrasse 28, 8057 Zürich). Als letzte Instanz 

können Sie Ihre Beanstandungen an das Departement für Finanzen und Soziales, Regierungsgebäude, 

Zürcherstrasse 188, 8510 Frauenfeld richten. 

 


